
Kapitel 14
Die Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

14.1. Die Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit — 
ein wichtiges Anliegen des Strafverfahrens

14.2. Die Zuständigkeit der staatlichen Organe für die Verwirklichung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

14.3. Die Aufgaben des Gerichts bei der Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

14.3.1. Die Einleitung der Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen
und die Benachrichtigung vom Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens

14.3.2. Die Verwirklichung der Verurteilung auf Bewährung
14.3.3. Die Verwirklichung besonderer Pflichten Jugendlicher
14.3.4. Die Verwirklichung der Strafaussetzung auf Bewährung
14.3.5. Die Verwirklichung der Geldstrafe
14.3.6. Die Verwirklichung des öffentlichen Tadels

und. der öffentlichen Bekanntmachung
14.3.7. Die nachträgliche Bildung einer Hauptstrafe
14.3.8. Die Auslegung des Urteils
14.3.9. Das Absehen von der Verwirklichung der Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
14.3.10. Entscheidungen des Gerichts bei der Verwirklichung 

von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
durch andere staatliche Organe

14.4. Das Verfahren im Zusammenhang mit den gerichtlichen Entscheidungen 
zur Verwirklichung von Maßnahmen
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

14.4.1. Zuständigkeit und Ersetzung des Gerichts
14.4.2. Die mündliche Verhandlung
14.4.3. Verbindung der Entscheidung b

über den Vollzug einer .Strafe mit Freiheitsentzug
mit einem neuen Strafverfahren ^

14.5. Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidungen bei der Verwirklichung
der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit fb:

14.6. Die Verjährung der Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

14.7. Die Gesetzlichkeitsaufsicht des Staatsanwalts 
bei der Verwirklichung der Maßnahmen
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
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